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Kurzprotokoll 
über die Sitzung des Gemeinderates 

§ 45 (6) K-AGO 

 
Sitzungstermin: 09.08.2023 
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
Sitzungsende: 21.35 Uhr 
Ort: Gemeindeamt – Sitzungssaal – (Zimmer Nr. 6) 
 

2. . Kenntnisnahme des Prüfungsergebnisses des Kontrollausschusses über die am 04.07.2023 
stattgefundene Kontrollausschusssitzung gemäß den Bestimmungen der  
K-AGO für den Zeitraum 26.04.2023 bis 04.07.2023 (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 3). 
 

 
Beschluss: Der Prüfungsbericht über die am 04.07.2023 stattgefundene Gebarungsprüfung des 
Kontrollausschusses wird zur Kenntnis genommen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

3. . Umwidmungen (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 2). 
 

Die vorliegenden Umwidmungsanträge wurden am 30.03.2022 sowie am 29.09.2022 mit den 
Gemeindevertretern bereist. Zu diesen Umwidmungsanträgen hat die Fachabteilung der 
Raumordnung eine fachliche Stellungnahme abgegeben, die diesem Vorlagebericht angeschlossen 
sind. 
 
Nummer 24/2021 
 
Umwidmung des Grundstückes Nr. 1104/1 KG St. Kanzian von derzeit Grünland-Land- und 
Forstwirtschaft in Bauland - Kurgebiet 
Ausmaß:  800 m² 
Antragsteller:   
 
Die Fachabteilung kann sich aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten wie auch des 
anschließenden bebauten Bauland-Kurgebietes durchaus eine Bebauung der ggst. Parzelle im 
nördlichen Bereich im Ausmaß von ca. 800 m² vorstellen. 
Die Umwidmung wurde von den amtlichen Stellen und Sachverständigen geprüft und für den 
nördlichen Bereich (800 m² lt. Lageplan) in Ordnung befunden. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag im Ausmaß von 800 m² wird zugestimmt und der 
Abschluss einer Vereinbarung zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen 

 



Verwendung von Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen, wird genehmigt. 
(Bebauungsverpflichtung) 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 32/2021 
 
Umwidmung des Grundstückes Nr.: 105/1 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland- Land- und 
Forstwirtschaft in Grünland - Garten 
Ausmaß:  1000 m² 
Antragsteller:   
 
Das Grundstück liegt im Norden der Ortschaft Lauchenholz und stellt in der Natur eine Ackerfläche dar. 
Seitens des fachlichen Naturschutzes wird ausgeführt, dass der Umwidmung derzeit nicht zugestimmt 
werden kann, da die angrenzende Baulandfläche noch unbebaut ist. 
 

Beschluss: Der vorliegende Widmungsantrag wird abgelehnt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 01/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 697/2 der KG 76118 Stein von Grünland – Für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Dorfgebiet. 
Ausmaß:  800 m² 
Antragsteller:  
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Aufgrund des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 (K-ROG 2021) darf die gegenständliche 
Widmungsfläche max. 800 m² aufweisen.  
Die Bebauungsverpflichtung für die Bebauung wurde bereits unterfertigt und liegt bei. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag im Ausmaß von 800 m² wird zugestimmt und der 
Abschluss einer Vereinbarung zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen 
Verwendung von Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen, wird genehmigt. 
(Bebauungsverpflichtung) 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 



Nummer 08/2022 
 
Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke Nr.: 777 und 778 der KG Stein von derzeit Grünland- 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland-Dorfgebiet im Ausmaß von 800 m² 
und Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 778 der KG Stein von derzeit Grünland – Land- 
und Forstwirtschaft in Grünland – Garten im Ausmaß von 400m²  
 
Ausmaß:  800 m² und 400 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Auf der beantragten Fläche beabsichtigt die Antragstellerin ein Wohnhaus zu errichten. 
Die Bebauungsverpflichtung für die Bebauung wurde bereits unterfertigt und liegt bei. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt und der Abschluss einer 
Vereinbarung zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen Verwendung von 
Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen, wird genehmigt. (Bebauungsverpflichtung) 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 09/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 168/34, KG Srejach, von derzeit Grünland – Für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Garten.  
Ausmaß:  1.040 m² 
Antragsteller:  
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Das Grundstück liegt im Westen der Ortschaft Peratschitzen und stellt in der Natur eine Wiesenfläche 
dar, die bereits zum Teil als Garten genutzt wird. 
Der Besitzer plant eine Gartenhütte aufzustellen. 
 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 11/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 960/6, 852/1 sowie 845/1 und Umwidmung der 
Grundstücke Nr. 850 sowie 851, alle der KG Grabelsdorf von derzeit Grünland – Für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Campingplatz   
Ausmaß:  2.694 m²  
Antragsteller:   
 



Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Das beantragte Grundstück stellt in der Natur bereits einen Campingplatz dar. Laut dem Antragsteller 
sowie den Luftbildern besteht der Campingplatz auf dieser Fläche seit über 30 Jahren.  
Ein Widerspruch zum ÖEK liegt nicht vor. 
 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 12a/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 129/1 und 129/2, KG Lauchenholz, von derzeit 
Grünland-Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland-Dorfgebiet 
Ausmaß:  645 m² 
Antragsteller:   
 
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Bei dem ggst. Begehren (12a/2022) handelt es sich um eine Richtigstellung der Situation hinsichtlich 
der vorhandenen Nutzung. Die ggst. Flächen sind bereits seit Jahrzehnten bebaut 
Ein Widerspruch zum ÖEK liegt nicht vor. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 12b/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 129/1 und 129/2, KG Lauchenholz, von derzeit 
Grünland-Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – 
Holzlager/Geräteschuppen  
Ausmaß:  1.280 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Die beantragte Fläche ist bereits mit einer Gerätehalle bebaut. Hierfür liegt eine naturschutzrechtliche 
und eine baurechtliche Bewilligung vor. 
Laut vorliegenden Antrag ersucht der Antragsteller um Erweiterung der bestehenden Fläche zur 
Errichtung eines Lagerplatzes. 
 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 



Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 13/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 994 der KG Srejach von derzeit Verkehrsfläche – 
allgemeine Verkehrsfläche in Grünland- Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland  
Ausmaß:  330 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Dieser Feldweg wird seitens der Gemeinde St. Kanzian nicht mehr benötigt und soll an den 
angrenzenden Grundstückseigentümer verkauft werden. 
 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 14a/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1159 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland – 
Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland-Dorfgebiet. 
Ausmaß:  800 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Bei dem ggst. Begehren handelt es sich um die beabsichtigte Errichtung eines Einfamilienhauses im 
unmittelbaren bebauten Baulandanschluss. Zudem soll als Übergang in die freie Landschaft unter der 
lfd. Nr. 14b/2022 eine dazugehörige Gartenfläche festgelegt werden. 
Die Bebauungsverpflichtung für die Bebauung wurde bereits unterfertigt und liegt bei. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt und der Abschluss einer 
Vereinbarung zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemäßen Verwendung von 
Baugrundstücken innerhalb angemessener Fristen, wird genehmigt. (Bebauungsverpflichtung) 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 14b/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1159 der KG Lauchenholz von derzeit Grünland für 
die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Garten. 
Ausmaß:  700 m² 



Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Das ggst. Begehren ist in Zusammenhang mit Punkt 14a/2022 zu sehen. Es handelt sich um die 
dazugehörige Gartennutzungsfestlegung. 

 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 15a/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 884/2 der KG Grabelsdorf von derzeit Grünland – 
Bad in Grünland – Campingplatz 
Ausmaß:  834 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung schreibt in Ihrer Stellungnahme, dass eine Festlegung der 
Campingplatznutzung bis unmittelbar an den Seeuferbereich fachlich nicht nachvollziehbar ist. Das 
Ausmaß einer möglichen geringfügigen Richtigstellung ist mit dem fachlichen Naturschutz und der 
Gewässerökologie im Detail abzuklären. 
Seitens des fachlichen Naturschutzes sowie der Gewässerökologie besteht gegen die Umwidmung 
(Bestandsberichtigung) am Grst. Nr. 884/2 der KG Grabelsdorf nichts entgegen. Die angesuchte Fläche 
des Grundstückes Nr. 884/1 der KG Grabelsdorf müsse als Grünland – Bad erhalten bleiben. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag im Ausmaß von 834 m² wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 17/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstückes Nr. 919/1, 918/3 918/2, 917/2 und Umwidmung des 
Grundstückes .79, alle KG Grabelsdorf, von derzeit Grünland – Liegewiese und Bauland – Kurgebiet in 
Bauland – Reines Kurgebiet 
Ausmaß:  4685 m² 
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung schreibt in Ihrer Stellungnahme, dass eine geringfügige 
Richtigstellung der bereits seit Jahrzenten bestehenden Anlage, die sich derzeit in Grünland – 
Liegewiese befindet (betrifft die Parzelle 919/1 ca. 500 m²) fachlich vertretbar wäre.  
Vorgeschlagen wurde seitens der fachlichen Raumordnung, dass bei einer eventuellen Richtigstellung 
die angrenzenden Grundstücke, welche derzeit als Bauland – Kurgebiet gewidmet sind, als Bauland – 
Reines Kurgebiet festzulegen sind.  
 



Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag im Ausmaß von 4685 m² wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 18/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 1365/2 der KG St. Kanzian von Verkehrsfläche – 
allgemeine Verkehrsfläche in Bauland – Kurgebiet. 
Ausmaß:  135 m²  
Antragsteller:   
 
Die raumplanerische Empfehlung zu diesem Umwidmungspunkt ist positiv. 
Diese Teilfläche soll in weiterer Folge geteilt werden und mit dem Grundstück 836/28 KG St. Kanzian 
vereint werden. 

 
Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 19/2022 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 649, 651/2 und 651/3 der KG St. Kanzian von derzeit 
Bauland – Dorfgebiet in Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland. 
Ausmaß:  2.200 m² 
Antragsteller:   
 
Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde hinsichtlich der beabsichtigten 
Rückwidmung vollinhaltlich anschließen. Es handelt sich um einen beabsichtigten Flächenabtausch, 
mit dem (seinerzeit) beantragten Umwidmungsbegehren 4/2017. 
 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

Nummer 04/2017 
 
Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 639/1 der KG St. Kanzian von derzeit Grünland – 
Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland – Dorfgebiet. 
Ausmaß:  2.200 m² 



Antragsteller:   
 
Dieser Umwidmungspunkt ist in Zusammenhang mit dem Umwidmungspunkt 19/2022 zu sehen. 
Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde hinsichtlich des beabsichtigten 
Flächenabtausch, welcher zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im ggst. Ortsteil Schreckendorf 
West führt, anschließen  
 

Beschluss: Dem vorliegenden Widmungsantrag wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 

4. . Genehmigung der Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner 
See mit welcher dauernde Verkehrsmaßnahmen auf der Gemeindestraße in Nageltschach normiert 
werden (GV-Sitzung am 05.06.2023, TOP 3). 
 

Im Sinne der Verkehrssicherheit wäre es geboten, wenn Fahrzeuglenker auf dem Verbindungsweg zur 
Zufahrt Nageltschach 7 (Theresia Stanczak) und Fahrzeuglenker auf dem Verbindungsweg zur Zufahrt 
Nageltschach 15 (Elfriede Schubernig) vor dem Einfahren in die Gemeindestraße „Nageltschach“ den 
von links und rechts kommenden Fahrzeugen auf der Gemeindestraße „Nageltschach“ Vorrang zu 
geben haben. In einem wird auf die nachstehende Planskizze verwiesen. 

 
Beschluss: 

 V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See vom XXXX.2023, Zahl: XX/2023, mit 
welcher dauernde Verkehrsmaßnahmen festgelegt werden: 
 
Aufgrund der §§ 43 Abs. 1 lit. b, 44 Abs. 1 sowie 94 d Z 4 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 
1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 122/2022, in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der 
Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 77/1993, zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 
104/2022, wird verordnet: 
 

§ 1 

Für folgende Gemeindestraße werden Vorrangzeichen „VORRANG GEBEN“ verfügt: 

 

Die Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 lit. c Z 23 StVO „VORRANG GEBEN“ sind an nachstehendem 
Standort aufzustellen: 

Ortschaft Nageltschach 

Fahrzeuglenker auf dem Verbindungsweg zur Zufahrt Nageltschach 7 (Theresia Stanczak) und 
Fahrzeuglenker auf dem Verbindungsweg zur Zufahrt Nageltschach 15 (Elfriede Schubernig) haben vor 
dem Einfahren in die Gemeindestraße „Nageltschach“ den von links und von rechts kommenden 
Fahrzeugen auf der Gemeindestraße „Nageltschach“ gemäß § 19 Abs. 4 StVO Vorrang zu geben. Es 
wird auf die beiliegende Planskizze verwiesen, welche ein integraler Bestandteil dieser Verordnung ist. 

 

§ 2 



Die Verordnung tritt gemäß § 44 StVO mit der Anbringung der verfügten Verkehrszeichen in Kraft.  

 
Der Bürgermeister 

Thomas Krainz 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

22 1   

 

5. . Genehmigung der Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner 
See mit welcher dauernde Verkehrsmaßnahmen auf der Gemeindestraße in der Ortschafts Steinerberg 
normiert werden (GV-Sitzung am 05.06.2023, TOP 4). 
 

Elisabeth Nachbar MA BA BA hat mit Antrag vom 03.03.2023 darum ersucht, ein Teilweggrundstück 
vom Grundstück 1029, KG 76109 Lauchenholz, entweder aus dem öffentlichen Gut abzuschreiben und 
den Anrainern entsprechend in deren Gutsbestand zuzuschreiben, oder dass für das genannte 
Weggrundstück, beginnend ob der Liegenschaftsadresse Steinerberg 17, 9122 St. Kanzian, in 
Fahrtrichtung Kitzelberg, von der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See ein generelles Fahrverbot, 
mit einer Ausnahme für Anrainer von Steinerberg 17 und für landwirtschaftliche Fahrzeuge, normiert 
wird. 
 
Nach einer Besichtigung an Ort und Stelle könnte für das betroffene Weggrundstück in der Ortschaft 
Steinerberg ein Verbotszeichen „Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ samt einer Zusatztafel 
„Ausgenommen Anrainer von Steinerberg 17 und landwirtschaftliche Fahrzeuge“ verfügt und die 
jeweiligen Straßenverkehrszeichen in Fahrtrichtung Kitzelberg und in Fahrtrichtung Steinerberg 
aufgestellt werden.  
 

Beschluss: 
V E R O R D N U N G 

 
des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See vom XXXX.2023, Zahl: XX/2023, mit 
welcher dauernde Verkehrsmaßnahmen festgelegt werden: 
 
Aufgrund der §§ 43 Abs. 1 lit. b, 44 Abs. 1 sowie 94 d Z 4 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 
1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 122/2022, in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der 
Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 77/1993, zuletzt geändert mit LGBl. Nr. 
104/2022, wird verordnet: 

§ 1 

Für folgende Gemeindestraße wird ein Verbotszeichen „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ mit 
der Zusatztafel „AUSGENOMMEN ANRAINER VON STEINERBERG 17 und LANDWIRTSCHAFTLICHE 
GERÄTE“ verfügt: 

Die Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 1 StVO „FAHRVERBOT (IN BEIDEN RICHTUNGEN)“ und 
die Zusatztafel „AUSGENOMMEN ANRAINER VON STEINERBERG 17 und LANDWIRTSCHAFTLICHE 
GERÄTE“ gemäß § 54 leg. cit. sind an nachstehendem Standort aufzustellen: 

 

Ortschaft Steinerberg 

In Fahrtrichtung Kitzelberg: 

3 m ausgehend vom nordwestlichen Grenzpunkt des Grundstückes 666/3 KG 76118 Stein. 



In Fahrtrichtung Steinerberg: 

5 m ausgehend vom nordwestlichen Grenzpunkt des Grundstückes 932 KG 76118 Stein. 

 

§ 2 

 

Die Verordnung tritt gemäß § 44 StVO mit der Anbringung der verfügten Verkehrszeichen in Kraft.  

 

Der Bürgermeister: 

Thomas Krainz 

 

Es folgt eine Sitzungsunterbrechung und nach kurzer Diskussion wird folgender Abänderungsantrag 
eingebracht: 

 

Der § 1 der Verordnung soll generell insofern abgeändert werden:  

In der Zusatztafel soll anstatt der Bezeichnung „LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE“ die Bezeichnung 
„LANDWIRSCHAFTLICHER VERKEHR“ verfügt werden. 

 
Abstimmungsergebnis Abänderungsantrag 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 
 

Abstimmungsergebnis Beschlussantrag 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

 23   

 
 

6. . Genehmigung der Aufnahme des minderjährigen Philipp Maurice Myles Ahumada aus der 
Gemeinde Sittersdorf als sprengelfremden Schüler in der VS St. Primus (GV-Sitzung am 03.07.2023, TOP 

8). 
Frau Elvia Beatriz Myles Ahumada und Herr Heinz Grud, beide wohnhaft ob der Liegenschaftsadresse 
Rückersdorf 17, 9133 Sittersdorf, haben die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See mit Antrag vom 
09.03.2023 ersucht, ihren minderjährigen Sohn Philipp Maurice Myles Ahumada, geboren 19.10.2016, 
welcher gegenwärtig den Kindergarten in St. Primus besucht und mit September schulpflichtig wird, 
für das Schuljahr 2023/2024 in die Volksschule St. Primus aufzunehmen. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Kärntner Schulgesetzes (K-SchG) wurde die Volksschule 
St. Primus um Bekanntgabe ersucht, ob durch die Aufnahme der genannten minderjährigen Person 
eine Erhöhung der Organisationsform (Überfüllung der Klassen oder die Notwendigkeit einer 
Klassenteilung) eintreten würde. Die Direktion der Volksschule St. Primus hat bestätigt, dass das Kind 



auf Wunsch der Eltern aufgenommen werden kann. Gleichzeitig wurde die Gemeinde Sittersdorf 
gemäß § 59 Kärntner Schulgesetz (K-SchG) ersucht, abzuklären, ob durch den in Rede stehenden 
sprengelfremden Schulbesuch eine Minderung der Organisationsform in der sprengelrelevanten 
Volksschule (Sittersdorf) eintreten würde. Seitens der Gemeinde Sittersdorf wurde bestätigt, dass es 
nach Rücksprache mit der Direktion der Volksschule Sittersdorf im Schuljahr 2023/24 zu keiner 
Minderung in der Organisationsform kommt.  
 
Somit sind die Voraussetzungen für einen sprengelfremden Schulbesuch des Schülers Philipp Maurice 
Myles Ahumada in der Volksschule St. Primus gegeben, doch Bedarf es in formeller Hinsicht, aufgrund 
der nunmehrigen gesetzlichen Vorgaben, noch eines positiven Gemeinderatsbeschlusses hiezu. 

 
Beschluss: Die Aufnahme des minderjährigen Philipp Maurice Myles Ahumada aus der Gemeinde 
Sittersdorf als sprengelfremden Schüler in der VS St. Primus wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    

 
 

7. . Genehmigung des Abschlusses eines 

a) Werkvertrages mit der STRABAG AG für die Erbringung von Dachdeckerarbeiten im 
Zusammenhang mit dem Projekt FF Peratschitzen; 

b) Werkvertrages mit der STRABAG AG für die Erbringung von Spenglerarbeiten im 
Zusammenhang mit dem Projekt FF Peratschitzen (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 17). 

 
Von der G+H Ziviltechniker GmbH wurden die Dackdecker- und Spenglerarbeiten entsprechend dem 
Bundesvergabegesetz ausgeschrieben. Im Rahmen der 1. Ausschreibung für die genannten Gewerke 
wurde jeweils nur von der STRABAG AG ein Angebot abgegeben. Aus diesem Grunde wurde die 
Ausschreibung widerrufen und die gegenständlichen Gewerke nochmals ausgeschrieben. Im Zuge der 
neuerlichen Ausschreibung und Angebotsöffnung ist zu Tage getreten, dass wiederum nur die 
STRABAG AG ein Angebot für die gegenständlichen Werkleistungen abgegeben hat.  
 
Zwischenzeitig wurden die Verträge von der G+H Ziviltechniker GmbH der STRABAG AG vorgelegt und 
mit dieser abgestimmt. 
 

Beschluss: Der Abschluss eines Werkvertrages mit 
 

a) der STRABAG AG für die Erbringung von Dachdeckerarbeiten im Zusammenhang mit 
dem Projekt Feuerwehr Peratschitzen in Höhe von brutto EUR 116.368,45,- und 

b) betreffend die Erbringung von Spenglerarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt 
Feuerwehr Peratschitzen in Höhe von brutto EUR 68.059,09,- , 
 

wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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8. . Genehmigung der Vergabe von Fenster-, Aluportal- und Trockenbauarbeiten beim 
Bauvorhaben „FF Peratschitzen“ (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 18). 
 
Zwischenzeitig wurden beim Bauvorhaben „FF Peratschitzen“ die einzelnen Gewerke ausgeschrieben 
und die eingelangten Angebote der Professionisten von der G+H Ziviltechniker GmbH ausgewertet und 
entsprechend dem Bestbieterkriterium gereiht. Bei den nachstehenden Gewerken haben sich folgende 
Professionisten als Bestbieter herausgestellt: 
 
Fenster: 
Fensterpartner Gleisdorf    brutto EUR 78.989,28 
 
Aluportale: 
Allmetall Aluminium und Stahlbau GmbH  brutto EUR 46.350,00 
 
Trockenbau: 
Lico Isolierbau GmbH     brutto EUR 60.633,60 
 

Beschluss: Die Vergabe von  

a) den Fensterarbeiten an Fensterpartner Gleisdorf in Höhe von brutto  
EUR 78.989,28; 

b) Aluportalarbeiten an die Allmetall Aluminium und Stahlbau GmbH in Höhe von brutto 
EUR 46.350,00 

c) Trockenbauarbeiten an die Lico Isolierbau GmbH in Höhe von brutto EUR 60.633,60 
wird genehmigt. 

§ 1 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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9. .Genehmigung der Anpassung der Kindergarten-, Kindertagesstättentarife sowie der Tarife für 
die GTS und den HORT (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 16). 
 
Mit 01.09.2023 tritt die Novellierung des Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (K-KBBG) 
in Kraft: 
 
In der neuen Verordnung sind die Essensbeiträge so geregelt, dass max. EUR 143,- für Mittagessen und 
Jause bzw. EUR 120,- wenn nur Mittagessen und keine Jausen angeboten werden pro Kind und Monat 
an die Eltern verrechnet werden darf. Wesentlich ist, dass die Einnahmen aus Essensbeiträgen max. 
nur noch kostendeckend sein dürfen. Das bedeutet, wenn beispielsweise EUR 90,- pro Kind und Monat 
eingehoben werden, diese Kosten in der besagten Höhe auch nachzuweisen sind. Laut Mag. (FH) 
Christina Wolte vom AVS könnten von der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See Elternbeiträge für 
Mittagessen und Jause bis zu EUR 143,- als Obergrenze festgelegt werden, zumal die Gemeinde eine 
eigene Küche betreibt und demnach der Kostenaufwand in Entsprechung der gegenständlichen 
Verordnung auch nachgewiesen werden kann. Zumal die Eltern nur noch die Verpflegung Ihrer Kinder 
zu bezahlen haben (Elternbeiträge werden vom Land Kärnten übernommen) obliegt es den 
Gemeinden, wieviel an Abgang sie aus dem Betrieb der Küche in Kauf nehmen möchten. Nachstehend 
werden Beispiele aus den Gemeinden im Bezirk Völkermarkt und in Kärnten wie folgt angeführt: 



 
Gemeinden im Bezirk Völkermarkt: 
 

Gemeinde Verpflegungsbeitrag pro Monat Bastel-/Kreativbeitrag 

Gemeinde St. Kanzian EUR 40,- - 

Gemeinde Gallizien EUR 55,- KIGA 
EUR 90,- GTS!! 

EUR 15,- pro Monat 

Marktgemeinde  
Eisenkappel-Vellach 

EUR 60,- EUR 20,- halbjährlich 

Marktgemeinde Feistritz EUR 60,- EUR 8,- pro Monat 

Marktgemeinde Griffen 
(Pfarrkindergarten) 

EUR 65,- (wird ab Herbst 
angepasst) 

EUR 30,- halbjährlich 

Stadtgemeinde Völkermarkt EUR 72,80 EUR 32,- jährlich 

Gemeinde Sittersdorf EUR 75,- soll ab Herbst eingeführt werden 

Stadtgemeinde Bleiburg EUR 75,- EUR 8,- pro Monat 

Marktgemeinde Eberndorf EUR 80,- EUR 50,- jährlich 

Gemeinde Globasnitz EUR 80,- EUR 8,- pro Monat 

Gemeinde Diex EUR 90,- EUR 10,- pro Monat 

Gemeinde Neuhaus EUR 90,- EUR 8,- 

Gemeinde Ruden EUR 103,64 EUR 8,- 

Gemeinden in Kärnten 
 

AVS-Kindergarten/KITA  Verpflegungsbeitrag pro Monat 

KG Obervellach EUR 113,- 

KITA Obervellach EUR 101,- 

KITA Klagenfurt EUR 96,30 

KITA Villach EUR 96,10 

KG Glödnitz EUR 120,- 

KG Pörtschach EUR 47,20 

 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See hat sich in seiner Sitzung am 
31.07.2023 für eine Erhöhung des Verpflegungsbeitrages in den Kindertagesstätten, im Kindergarten 
sowie in der schulischen Tagesbetreuung (GTS und Hort) auf EUR 80,00/Monat ausgesprochen. 
 
Der Abgang im Kindergartenbereich betrug im Jahr 2022 -396.394 Euro (vgl. 2021: -352.233 Euro). Eine 
Erhöhung der Verpflegungskosten auf € 80,-- reduziert den Abgang nach derzeitigem Stand um 53.340 
Euro. Es wird festgehalten, dass aufgrund des neuen Kindergartengesetzes bzw. der Inflation sowohl 
die Personalkosten (Gleichstellung der Tagesmütter und Betriebstagesmütter mit 
KleinkinderzieherInnen in KITA und KG) als auch die Infrastruktur- und Erhaltungskosten 
überplanmäßig ansteigen. 
 
Beschluss: Die Erhöhung des Verpflegungsbeitrages in den Kindertagesstätten, im Kindergarten sowie 
für die schulische Tagesbetreuung (GTS) und den Hort in den Volksschulen St. Kanzian und St. Primus 
auf EUR 80,00/Monat ab 01.09.2023, wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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10. . Genehmigung der Erneuerung der Leit- und Kommunikationstechnik entsprechend dem 
Angebot der RSE Informationstechnologie GmbH bei der Kläranlage St. Kanzian am Klopeiner See (GV-

Sitzung am 03.04.2023, TOP 7 lit. c). 



 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird im Abwasserpumpwerk in der Kläranlage mit Systemen von zwei 
unterschiedlichen Anbietern (Siemens Aktiengesellschaft Österreich und der RSE 
Informationstechnologie GmbH) gearbeitet. 
 
Beim bestehenden Siemens-System gibt es keine Betriebssicherheit und der Techniker ist aufgrund der 
Entfernung des Firmensitzes in Salzburg kaum für unsere Mitarbeiter auf der Kläranlage greifbar. 
Bessere Erfahrungen verzeichnen die Mitarbeiter der Kläranlage mit der Firma RSE 
Informationstechnologie GmbH mit Sitz in Wolfsberg, zumal dortige Techniker jederzeit abrufbar sind 
und rasch per Fernwartung oder vor Ort aushelfen können. 
 
Die Kosten für eine Neuinstallation/Umstellung des Pumpsystems bzw. der Pumpanlage und der 
Fernwartung der Pumpstation betragen laut Angebot von der Siemens Aktiengesellschaft Österreich 
brutto EUR 48.519,19. 
 
Von der RSE Informationstechnologie GmbH liegt ein Angebot mit Gesamtkosten von netto EUR 
59.887,14 (Server/PC für EUR 13.170,14,- , Fernwirktechnik für EUR 46.132) vor. Planung und Montage 
in der Höhe von EUR 585,- könnten durch den Mitarbeiter der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, 
Herrn Harald Strecker, durchgeführt werden. 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See hat sich für das Angebot der Firma 
RSE Informationstechnologie GmbH aufgrund einer Vereinheitlichung des Systems auf RSE 
ausgesprochen. Nach zwischenzeitig erfolgten Nachverhandlungen durch Bürgermeister Thomas 
Krainz und GV Bernhard Mori konnte ein Gesamtpreis in Höhe von netto EUR 51.774,14 sowie ein 
Skontoabzug in Höhe von 4 % erzielt werden.  

 
Beschluss:Das Angebot der Firma RSE Informationstechnologie GmbH in Höhe von netto EUR 
51.774,14 wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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11. . Genehmigung der Angebote der IED Industrieanlagen und Engineering GmbH betreffend 
a) Reparaturleistungen sowie die Anschaffung von Ersatzteilen für das Kunststoffkettenräumer 

Becken I; 
b) Anschaffung von Ersatzteilen für das Kunststoffkettenräumer Becken II  

jeweils für die Kläranlage St. Kanzian (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 21). 
 

Bekanntermaßen werden in der Kläranlage St. Kanzian zwei Nachklärbecken betrieben. In der KW 29 
ist es im Nachklärbecken I zu einem erheblichen Schaden gekommen. Im Konkreten wurden in Folge 
einer Materialermüdung die sogenannten „Kunststoffkettenräumer“ sowie die „Räumerbalken“ samt 
den dazugehörigen Verschleißteilen erheblich beschädigt. Laut dem Angebot der IED Industrieanlagen 
und Engineering GmbH vom 25.07.2023 beträgt der Materialaufwand netto EUR 36.882,12,- und der 
Montageaufwand netto EUR 16.138,-, somit ergibt sich insgesamt ein Behebungsaufwand von netto 
EUR 53.025,12. 
 
Des Weiteren wurde ein zusätzliches Angebot von der IED Industrieanlagen und Engineering GmbH 
vom 27.07.2023 für das Nachklärbecken II eingeholt. Dieses Angebot beinhaltet jene Ersatz- und 
Verschleißteile, die nach erfolgter Montage den gegenständlichen Schaden beim Nachklärbecken I 



verhindern sollen. Die Kosten für die Ersatz- und Verschleißteile für das Nachklärbecken II belaufen 
sich laut dem Angebot der IED Industrieanlagen und Engineering GmbH vom 27.07.2023 auf netto EUR 
22.485,93,-.  
 
Aufgrund von geführten Nachverhandlungen durch den Bürgermeister wurden von der IED 
Industrieanlagen und Engineering GmbH am 31.07.2023 zwei neue Angebote mit jeweils einem 
Sonderrabatt von 10 % auf den gesamten Rechnungsbetrag sowie einem Skonto in Höhe von 2 %   bei 
einer Zahlung binnen 8 Tage nach Erhalt der Rechnung, übermittelt. Weiters wurde der Stundensatz 
für die Anreise des Obermonteurs von netto EUR 78,- auf netto EUR 50,- und des Monteurs von netto 
EUR 72,- auf netto EUR 45,- gemindert. Somit ergibt sich nun für das Nachklärbecken l ein 
Materialaufwand von netto EUR 33.198,41 sowie ein Montageaufwand von netto EUR 14.433,00 und 
für das Nachklärbecken ll ein Materialaufwand von netto EUR 20.237,34, zuzüglich eines 
Skontoabzuges von jeweils 2%. 
 
Zum angeführten Montageaufwand in Höhe von netto EUR 14.433,00 wird angeführt, dass es sich 
hierbei grundsätzlich um einen Maximalbetrag handelt. Wenn, was auch der Fall sein wird, Mitarbeiter 
von der Kläranlage und vom Wirtschaftshof bei den Montagearbeiten mithelfen werden, so wird sich 
der Montageaufwand entsprechend verringern. Für die Unterkunft und die Verpflegung der 
Montagemonteure von der IED Industrieanlagen und Engineering GmbH hat die Gemeinde 
aufzukommen. 
 
Abschließend wird festgehalten, dass die gegenständliche Anschaffung der Ersatz- und Verschleißteile 
für die Aufrechterhaltung des Kläranlagenbetriebes unabdingbar ist. 
 

a) Beschluss: Das gegenständliche Angebot der IED Industrieanlagen und Engineering 
GmbH vom 31.07.2023 betreffend Anschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen in 
Höhe von netto EUR 33.198,41 sowie für Montageleistungen in Höhe von netto EUR 
14.433,00 für das Nachklärbecken I wird genehmigt; 

b) Das gegenständliche Angebot der IED Industrieanlagen und Engineering GmbH vom 
31.07.2023 betreffend Anschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für das 
Nachklärbecken II in Höhe von netto EUR 20.237,34 wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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12. . Genehmigung der Löschungsbewilligung für ein Vorkaufsrecht der Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See betreffend die Liegenschaft EZ 138, KG St. Marxen (GV-Sitzung am 05.06.2023, TOP 2). 
 

 
Beschluss: Die Unterfertigung einer Löschungsbewilligung für das für die Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See einverleibte Vorkaufsrecht ob der Liegenschaft EZ 183, KG 76114 St. Marxen, wird 
genehmigt.  

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 

23    



 

13. . Genehmigung des ersten Nachtragsvoranschlages 2023 (GV-Sitzung am 03.07.2023, TOP 3). 
Im §8 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes K-GHG, LGBl.Nr. 80/2019, wird festgehalten, unter 
welchen Voraussetzungen ein Nachtragvoranschlag zu beschließen ist. 
 
Wird durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen 
der Voranschlag wesentlich verändert oder droht dadurch eine wesentliche Störung des Ausgleiches 
des Haushaltes, so hat der Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag, welcher die Änderungen des 
Voranschlages zu enthalten hat, durch Verordnung zu beschließen. 
 
In den Nachtragsvoranschlag wurden Beschlüsse des Gemeinderates und des Gemeindevorstandes, 
welche nach Beschlussfassung des Voranschlages 2023 gefasst wurden, eingearbeitet. Diverse 
Veränderungen ergeben sich auf Grund wirtschaftlicher Gegebenheiten oder Notwendigkeiten. 
 
Während sich die Summen im Ergebnisvoranschlag nicht wesentlich verändern, kommt es im 
Finanzierungsvoranschlag bedingt durch hohe Investitionen zu deutlich höheren 
Voranschlagsbeträgen. In diesem Zusammenhang sind u.a. folgende Projekte bzw. Investitionen 
anzuführen: 
 

• Um- und Zubau Rüsthaus der FF-Peratschitzen 

• Hangwasserentwässerung Kleindorf II 

• WVA-BA16 (Aufschließung Lauchenholz/Wutte) 

• ABA-BA18 (Aufschließung Lauchenholz/Wutte) 

• Verladebahnhof und IGP Jauntal 

• Investitionen im Bereich des Bauhofes, der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung 

 
 

Ergebnisvoranschlag VA 2023 NVA 2023 VA + NVA 

Erträge 13.902.200 340.100 14.242.300 

Aufwendungen 13.904.400 103.800 14.008.200 

Zuweisung an Rücklagen  495.000 495.000 

Nettoergebnis -2.200 -258.700 -260.900 

 

Finanzierungsvoranschlag VA 2023 NVA 2023 VA + NVA 

Einzahlungen 13.702.100 2.757.400 16.459.500 

Auszahlungen 13.274.500 2.669.700 15.944.200 

     

Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung 427.600 87.700 515.300 

 
 

AUSGABEN      

Gruppe/Ansatz/Bereich   NVA Bemerkung     

Raumordnung/-planung  15.500 Nachtragsvergabe Kavalirek (ÖEK), allgemeine Leistungen 



Freiwillige Feuerwehren  24.000 Kaskoversicherungen RLF neu, Tauchanzüge 

Volksschulen St. Kanzian/St. Primus  31.800  Breitbandanschlüsse Schulen, Ausstatt. 3. Gruppe GTS St. Kanzian 

Kindergarten St. Kanzian  56.000  Laufender Betrieb AVS 

Kreuzweg Stein i.J.  7.000  Neue Bücher "Kärntner Kreuzweg" 

Mutnar-Kreuz-Stein i.J.  17.200  Sanierung 

Kulturpflege  19.400  10.000 Arch.hist.Kulturpfad, 9.400 Asphaltierung Kulturni Dom 

Sozialhilfe-Kopfquote  33.500  Abrechnung/Nachzahlung 2022 

Soziales  2.000  Kostenübernahme Hort/Kindergarten Flüchtlingskinder 

Rettungsbeitrag  3.300  Erhöhung 2023  

Schutzwasserbau  110.000  Hangentwässerungsprojekt Kleindorf II 

Straßenverkehr  4.400  2 Geschwindigkeitsanzeiger (Sierzega) 

Wirtschaftsförderung  35.000  Kommunalgesellschaft (Infrastruktur Bäder)   

Straßenbeleuchtung  55.000  Neubau 

Friedhof Stein i.J.  5.000  Müllsammelstelle   

Bauhof  48.500  Schlegelmäher, Peugeot Expert Kastenwagen 

Grundbesitz  4.500  Grundankauf PP-Bad Süd (Singerl) 

Wasserversorgung  39.000  WVA-BA16, Stromaggregat, Pumpe 

Abwasserbeseitigung  117.000  ABA-BA18, RSE Leitsystem 

Verladebahnhof/IGP Jauntal  150.000  Darlehen an Logistikcenter Jauntal GmbH - 1. Rate 

Um-/ Zubau Rüsthaus Peratschitzen  1.891.600  laut Finanzierungsplan ohne Eigenleistungen (vermögenswirksam) 

Summe Ausgaben NVA   2.669.700        

 
 
 
 
 

EINNAHMEN      

Gruppe/Ansatz/Bereich   NVA Bemerkung     

Zentralamt  34.700 Ust-Festsetzung 2021, Corona Verdienstentschädigungen, BZ aR 

Gemeindezeitung  2.400 Ust-Festsetzung 2021 

Raumordnung/-planung  12.500  Förderung Nachtragsvergabe Kavalirek (ÖEK) 

Freiwillige Feuerwehren  173.000  KFZ-Erhaltungsbeiträge RLF neu, BZ aR für Tauchanzüge 5.000 

Volksschulen St. Kanzian/St. Primus  52.200  Förderung Breitbandanschlüsse, 3. GTS-Gruppe St. Kanzian 

Kreuzweg Stein i.J.  7.000  Sponsorbeiträge für neue Bücher "Kärntner Kreuzweg" 

Mutnar-Kreuz-Stein i.J.  6.000  Förderung der Sanierung 

Kulturpflege  10.000  BZ aR Arch. Historischer Kulturpfad 

Sozialhilfe-Kopfquote  17.200  Abrechnung/Gutschrift 2022 



Gesundheit/Familien  5.800  Landesförderungen für Aktionen 2023 

Schutzwasserbau  66.800  Förderung Hangentwässerung Kleindorf II 

Wirtschaftsförderung  35.000  BZ aR Kommunalgesellschaft (Infrastruktur Bäder)  

Klopeiner See  25.000  Indexsteigerung von 2022 auf 2023 11,1% 

Wasserversorgung  6.300  KPC-Förderung WVA-BA16   

Abwasserbeseitigung  37.800  KPC-Förderung ABA-BA18 

Um-/ Zubau Rüsthaus Peratschitzen  1.580.700  laut Finanzierungsplan ohne Eigenleistungen (vermögenswirksam) 

Verladebahnhof/IGP Jauntal  685.000  645.000 Überbrückungskredit Land Kärnten, 40.000 IKZ-BZ 

Summe Einnahmen NVA   2.757.400    

 
 
Beschluss: Der Erste Nachtragsvoranschlag 2023 wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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14. . Genehmigung 

a) des verbindlichen/unwiderruflichen Verkaufsanbotes der fjt Besitz und Beteiligungs 
GmbH zum Erwerb der Liegenschaften EZ 147 und EZ 247, je KG St. Kanzian (GV-Sitzung 

am 06.02.2023, TOP 5; GV-Sitzung am 03.07.2023, TOP 4 lit. a und GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 20 

lit. a); 
b) des Kaufvertrages abgeschlossen zwischen der fjt Besitz und Beteiligungs GmbH und 

der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See betreffend die Liegenschaften EZ 147 und 
EZ 247, je KG St. Kanzian (GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 20 lit. b); 

c) der Finanzierung des Ankaufs der Liegenschaften EZ 147 und EZ 247, je KG St. Kanzian 
(GV-Sitzung am 03.07.2023, TOP 4 lit. b und GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 20 lit. c). 
 

a) 
 
Die fjt Besitz und Beteiligungs GmbH als grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaften EZ 
147 und EZ 247, KG St. Kanzian, bietet der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See die angeführte 
Liegenschaft EZ 147, KG 76113 St. Kanzian, im unverbürgten Gesamtausmaß von 2.010 Quadratmeter 
sowie die Liegenschaft EZ 247, KG St. Kanzian, im unverbürgten Gesamtausmaß von 900 Quadratmeter 
samt den darauf befindlichen Objekten „Rumpelstilzchen“, mit der Anschrift Kirchweg 2, 9122 St. 
Kanzian und „Altes Postgebäude“, mit der Anschrift Klopeiner Straße 3, 9122 St. Kanzian, zum 
Kaufpreis in Höhe von EUR 720.000,- an. Die fjt Besitz und Beteiligungs GmbH begehrt ein 
Wiederkaufsrecht im Sinne des § 1068 ABGB. Das Wiederkaufsrecht würde dann zum Tragen kommen, 
wenn die Anbotnehmerin den Kaufgegenstand innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab 
Kaufvertragsabschluss weiterverkauft. 
 
Der Abschluss des gegenständlichen Vertrages ist notwendig, damit gegenüber der fjt Besitz und 
Beteiligungs GmbH signalisiert wird, dass die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See tatsächlich ein 
unwiderrufliches Kaufinteresse an den gegenständlichen Liegenschaften hat. 

 



Beschluss: Der Abschluss des nachstehend angeführten verbindlichen/unwiderruflichen 
Verkaufsanbotes der fjt Besitz und Beteiligungs GmbH durch die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner 
See zum Erwerb der Liegenschaften EZ 147 und EZ 247, je KG 76113 St. Kanzian, zum Kaufpreis von 
insgesamt EUR 720.000,-, wird genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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b) 
 
Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den vorherigen Tagesordnungspunkt verwiesen. 
 
Damit in Entsprechung des verbindlichen/unwiderruflichen Verkaufsanbotes der fjt Besitz und 
Beteiligungs GmbH die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See fristgerecht den nachstehend 
angeführten Kaufvertrag unterfertigen kann, gilt es diesen vom Gemeinderat zu genehmigen. 
 
Zusammengefasst wird nochmals festgehalten, dass der vorliegende Kaufvertrag zum 
Vertragsgegenstand die Liegenschaft EZ 147, KG 76113 St. Kanzian, im unverbürgten Gesamtausmaß 
von 2.010 Quadratmeter, samt dem darauf befindlichen Objekt Kirchweg 2, 9122 St. Kanzian, in 
welchem das Gasthaus „Rumpelstilzchen“ etabliert ist, sowie die Liegenschaft EZ 247, KG 76113 St. 
Kanzian, im unverbürgten Gesamtausmaß von 900 Quadratmeter, samt dem darauf befindlichen 
Objekt „Altes Postgebäude“, mit der Anschrift Klopeiner Straße 3, 9122 St. Kanzian, hat. Der 
Gesamtkaufpreis für die genannten Liegenschaften beträgt insgesamt brutto EUR 720.000,- zzgl. 
Grunderwerbssteuer von 3,5 % (EUR 25.200,-) und Eintragungsgebühr von 1,1 % (EUR 7.920,-), somit 
insgesamt  EUR 753.120,-. 
 
 
Beschluss: Der Abschluss des nachstehenden Kaufvertrages zwischen der fjt Besitz und Beteiligungs 
GmbH und der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See zum Erwerb der Liegenschaften EZ 147 und 
EZ 247, je KG St. Kanzian, zum Kaufpreis von insgesamt EUR 720.000,- zzgl. Nebenkosten, wird 
genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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c) 
 
Zum Erwerb der Liegenschaften liegt folgender Finanzierungsplan zur Beschlussfassung vor: 
 

Investition Gesamt 2023 

Grundstücke EZ 147 und EZ 247 KG 76113 St. Kanzian 720.000 720.000 

3,5% Grunderwerbssteuer 25.200 25.200 

1,1% Eintragungsgebühr Grundbuch 7.920 7.920 

Durchführung Kaufvertrag 6.880 6.880 

      



Summe 760.000 760.000 

   

   

Finanzierung Gesamt 2023 

Entnahme allgemeine Rücklage 760.000 760.000 

      

      

Summe 760.000 760.000 

 
Beschluss: Der Finanzierungsplan für das Projekt „Erwerb der Liegenschaften EZ 147 und EZ 247 KG 
76113 St. Kanzian“ wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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15. . Genehmigung der Anpassung der Bauhoftarife ab dem 01.09.2023 (GV-Sitzung am 03.07.2023, 

TOP 5). 
 
Gelb markierte Bauhoftarife werden mit Wirkung von 1.9.2023 wie folgt festgesetzt: 
 



 

 



 
Beschluss: Die Bauhoftarife der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See werden mit Wirkung von 
01.09.2023 wie vorgetragen festgesetzt. 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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16. . Genehmigung der Widmung von Bedarfszuweisungsmitteln außerhalb des Rahmens 2022 
(GV-Sitzung am 31.07.2023, TOP 4). 

 
Mit Schreiben vom 15.11.2022 hat Landesrat Ing. Daniel Fellner der Gemeinde St. Kanzian am 
Klopeiner See zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens in Höhe von EUR 
100.000,00 für infrastrukturelle Maßnahmen zugesichert. 
 
Nachdem die Zusicherung unter anderem an die Bedingung geknüpft ist, dass ein tatsächlicher Bedarf 
bis spätestens 31.12.2023 nachzuweisen ist, sollten diese Mittel zur Finanzierung des Radwegausbaues 
St. Primus Richtung Rückersdorf, sowie des Straßenausbaues in Nageltschach verwendet werden. 
 
Beschluss: Die Widmung der Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens 2022 in Höhe von EUR 
100.000,00 für die Projekte „Radweg St. Primus Richtung Rückersdorf“ und „Straßenausbau 
Nageltschach“ wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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17. . Ermächtigung des Gemeindevorstandes der Gemeinde St. Kanzian a.K. zur Erteilung von 
Werk-/Dienstleistungsaufträgen im Wert von über EUR 35.000,00 im Rahmen des „Bauvorhabens FF 
Peratschitzen“ (GV-Sitzung am 09.08.2023, TOP 2). 

 
Entsprechend der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See 
wurden dem Gemeindevorstand die nicht behördlichen Aufgaben, ausgenommen die 
Angelegenheiten laufender Verwaltung, zur selbstständigen Erledigung übertragen, soweit die 
zutreffenden Maßnahmen nur Ausgaben erwarten lassen, die maximal EUR 35.000,- nicht übersteigen. 
 
Beim gegenständlichen Bauvorhaben „FF Peratschitzen“ ist es im Sinne der Zweckmäßigkeit, 
Sparsamkeit und Effizienz notwendig, dass die Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See die einzelnen 
Werkleistungen an die jeweiligen Professionisten zeitnah vergibt. Dies ist jedoch nicht möglich, zumal 
vor jeder Auftragsvergabe die den Betrag von EUR 35.000,00 übersteigt, noch die Zustimmung des 
Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See eingeholt werden muss. Damit die 
Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See beim genannten Bauvorhaben nicht in Verzug bei der Vergabe 
der einzelnen Werkleistungen gerät und folglich keine unnötigen Mehrkosten verursacht werden, 
wäre es notwendig, dass der Gemeindevorstand der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See vom 
Gemeinderat der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See ausschließlich für das gegenständliche 
Bauvorhaben „FF Peratschitzen“ dazu ermächtigt wird, Aufträge 



(Werkaufträge/Dienstleistungsaufträge) an Professionisten zu vergeben, welche auch die Wertgrenze 
von EUR 35.000,- übersteigen. 

 
Beschluss Abänderungsantrag: Die Obergrenze für die Auftragsvergabe beim Bauvorhaben „FF 
Peratschitzen“ wird mit EUR 80.000,00 brutto festgesetzt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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Beschlussantrag: Der Gemeindevorstand der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See wird zur 
Beauftragung von Werk-/Dienstleistungsaufträgen ausschließlich im Rahmen des Bauvorhabens „FF 
Peratschitzen“, welche auch die Wertgrenze von EUR 35.000,- übersteigen, ermächtigt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen befangen nicht anwesend 
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18. . Ehrung von Stephanie Hardank als „Kärntner Polizistin des Jahres“ (GV-Sitzung am 31.07.2023, 

TOP 25). 

 
 

 

 
19. .Tagesordnungspunkt unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
 
 


